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Online gestellt und somit verkündet in Cloppenburg am 25.02.2026 5. Jahrgang 

Nr. 23 / 2026 
 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung (8/2026 CLP)  
zur Festlegung einer Sperrzone 

zum Schutz gegen die aviäre Influenza  
 
Auf der Grundlage der Art. 60 bis 71 der VO (EU) 2016/429* i. V. m. Art. 11 bis 67 der VO (EU) 
2020/687* i. V. m. § 18 bis 33 der GeflPestSchV* werden nachstehende Maßnahmen bekannt gege-
ben und verfügt: 
 
A. Festlegung der Sperrzone 

In der Gemeinde Emstek ist am 25.02.2026 in einem Nutzgeflügelbestand der Ausbruch der 
hochpathogenen aviären Influenza (Geflügelpest) amtlich festgestellt worden. Um den Nutz-
geflügelbestand mit dem positiven Virusnachweis werden als Sperrzone eine Schutzzone so-
wie eine Überwachungszone festgelegt: 

 
1. Das Gebiet um den Seuchenbestand in der Gemeinde Emstek wird mit einem Radius von 

drei Kilometern als Schutzzone festgelegt. Die Schutzzone ist in der Kartenanlage als in-
nere Linie dargestellt, wobei die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Schutz-
zone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen. 

 
Die Schutzzone betrifft im Landkreis Cloppenburg Gebiete in der Gemeinde Emstek sowie 
der Stadt Cloppenburg. 
 

2. Um die Schutzzone wird mit einem Radius von zehn Kilometern um den Seuchenbestand 
eine Überwachungszone festgelegt. Die Überwachungszone ist in der Kartenanlage als äu-
ßere Linie dargestellt, wobei die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Über-
wachungszone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen. 
 
Die Überwachungszone betrifft im Landkreis Cloppenburg Gebiete in den Gemeinden Cap-
peln, Emstek, Garrel und Molbergen sowie der Stadt Cloppenburg. 

 
B. Anzuordnende Maßnahmen für die Schutzzone 

 
1. Anzeigepflicht: Tierhaltende Betriebe haben dem Veterinäramt unverzüglich die Anzahl 

der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der ver-
endeten gehaltenen Vögel sowie jede Änderung anzuzeigen. 
 

2. Beförderungsverbot: Auf öffentlichen oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenom-
men auf betrieblichen Wegen, dürfen gehaltene Vögel, Eier oder Tierkörper gehaltener 
Vögel nicht befördert werden. 
 
Dies gilt nicht für die Beförderung im Durchgangsverkehr auf Bundesfernstraßen    oder 
Schienenverbindungen, soweit das Fahrzeug nicht anhält und Geflügel oder frisches 
Fleisch von Geflügel nicht entladen wird, und für die sonstige Beförderung von Kon-
sumeiern, die außerhalb des Sperrbezirks erzeugt worden sind. 
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3. Beförderungsverbot: Die Beförderung von frischem Fleisch von Geflügel aus einer 
Schlachtstätte, einem Zerlegebetrieb oder einem Kühlhaus ist verboten. 
 

4. Verbringungsverbot: Folgende Tiere und Erzeugnisse dürfen weder aus einem noch in 
einen Betrieb, in dem Vögel gehalten werden, verbracht werden: 

a. Vögel 
b. Fleisch von Geflügel und Federwild 
c. Eier 
d. Gülle, einschließlich Mist und benutzte Einstreu, die von Geflügel und Federwild 

stammen 
e. Sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte, die von Geflügel und Feder-

wild stammen 
f. Futtermittel dürfen nicht aus einem Bestand mit gehaltenen Vögeln verbracht 

werden 
 

Ausgenommen hiervon sind: 
 
g. Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die als sichere Waren gelten. Als sicher gelten 

die Waren nach Anhang VII der VO (EU) 2020/687; das sind insbesondere Fleisch 
und Milch, die in bestimmter Weise behandelt wurden 

h. Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die der einer Behandlung nach Anhang VII der 
VO (EU) 2020/687 unterzogen wurden, das sind bestimmte Wärmebehandlungs-
verfahren 

i. Erzeugnisse oder sonstige seuchenrelevante Materialien, die vor Beginn der 
Seuche, d. h. vor dem 21.09.2025 gewonnen oder erzeugt wurden 

j. Erzeugnisse, die in der Schutzzone hergestellt wurden und von Vögeln gewon-
nen wurden, die außerhalb der Schutzzone gehalten wurden 

k. Folgeprodukte dieser aufgezählten Erzeugnisse 
 

Für Verbringungen, die nicht kraft Gesetzes von den o. a. Verboten ausgenommen sind, 
kann im Einzelfall auf Antrag eine behördliche Ausnahmegenehmigung in Betracht 
kommen, die vorher bei mir einzuholen wäre. 
 

5. Aufstallungspflicht: Tierhaltende Betriebe haben alle gehaltenen Vögel (Aves) von frei-
lebenden Vögeln abzusondern. Gehaltene Vögel sind mit Ausnahme von Tauben in ge-
schlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung zu halten, die aus einer über-
stehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer 
gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.  
 

6. Eigenüberwachung: Tierhaltende Betriebe haben eine zusätzliche Überwachung im Be-
trieb durchzuführen, indem die gehaltenen Vögel einmal am Tag auf klinische Verän-
derungen zu überprüfen sind (gesteigerte Todesrate, verringerte Beweglichkeit der 
Tiere, signifikanter Anstieg oder Rückgang der Produktionsdaten o. ä.). Jede erkenn-
bare Änderung ist dem Veterinäramt unverzüglich telefonisch oder per E-Mail unter ts-
krise@lkclp.de mitzuteilen. 
 

7. Schadnagerbekämpfung: Tierhaltende Betriebe haben Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Insekten und Nagetieren sowie anderer Seuchenvektoren im Betrieb und um den 
Betrieb herum ordnungsgemäß anzuwenden und hierüber Aufzeichnungen zu führen. 
 

8. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe haben an allen Zufahrts- und Abfahrtswe-
gen täglich Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu sind zugelassene Desin-
fektionsmittel für Stallungen zu verwenden. 

mailto:ts-krise@lkclp.de
mailto:ts-krise@lkclp.de
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9. Biosicherheit: Tierhaltende Betriebe haben zum Schutz vor biologischen Gefahren si-

cherzustellen, dass jegliche Personen, die mit den gehaltenen Vögeln im Betrieb in 
Berührung kommen oder den Betrieb betreten oder verlassen, Hygienemaßnahmen 
beachten. Insbesondere gelten folgende Maßnahmen: 

a. Die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflü-
gels sind gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren zu sichern. 

b. Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von betriebsfremden Personen nur 
mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten wer-
den. Diese ist nach dem Verlassen abzulegen und bei Mehrwegschutzkleidung 
regelmäßig bei mind. 60 °C zu waschen, Einwegschutzkleidung ist nach Ge-
brauch unschädlich in einer vor unbefugtem Zugriff geschützten Restmülltonne 
zu entsorgen. 

c. Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls nach Gebrauch unverzüg-
lich zu reinigen und zu desinfizieren bzw. Einwegschutzkleidung nach Gebrauch 
unverzüglich unschädlich zu beseitigen. 

d. Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die dazu eingesetzten 
Gerätschaften und der Verladeplatz zu reinigen und zu desinfizieren und nach 
jeder Ausstallung sind die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vor-
handenen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren. 

e. Betriebseigene Fahrzeuge sind abweichend von § 17 Abs. 1 der Viehverkehrsver-
ordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befes-
tigten Platz zu reinigen und zu desinfizieren. 

f. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung 
eingesetzt und in mehreren Ställen oder von mehreren Betrieben gemeinsam 
benutzt werden, sind jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall bzw. bei 
Benutzung in mehreren Betrieben im abgebenden Betrieb vor der Abgabe zu 
reinigen und zu desinfizieren. 

g. Räume, Behälter oder sonstige Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Ge-
flügels sind nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, zu rei-
nigen und zu desinfizieren. 

h. Eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrich-
tung zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe 
sind vorzuhalten. 

i. Unverzüglich vor dem Betreten und unverzüglich nach dem Verlassen der Stal-
lungen sind die Hände mit Seife und warmem Wasser zu reinigen und anschlie-
ßend zu trocknen und mit Handdesinfektionsmitteln zu desinfizieren. 

j. Es ist eine strikte Trennung von Straßen- und Stallkleidung einzuhalten. 
k. Das im Geflügelbereich genutzte Schuhwerk hat in den Stallungen zu verbleiben 

oder ist beim Betreten und Verlassen der Stallungen zu reinigen und zu desin-
fizieren. 

 
10. Dokumentationspflicht: Es ist eine vollständige und lückenlose Aufzeichnung über alle 

Personen, die den Betrieb besuchen, zu führen und mir auf Anforderung unverzüglich 
zur Verfügung zu stellen. 
 

11. Tierkörperbeseitigung: Tierhaltende Betriebe haben ganze Tierkörper und Teile von 
toten oder getöteten gehaltenen Vögeln als Material der Kategorie 2 nach den Vorga-
ben der VO (EU) 1069/2009 über die Tierkörperbeseitigungsanstalt „Oldenburger 
Fleischmehlfabrik GmbH“, Zur Fleischmehlfabrik 1, 26169 Friesoythe ordnungsgemäß zu 
beseitigen. 
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12. Freilassen von Vögeln: Niemand darf gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogel-
bestands freilassen. 
 

13. Veranstaltungen: Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten    oder 
Veranstaltungen ähnlicher Art ist verboten. 
 

14. Transport: Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches 
Fleisch von Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel und sonstige 
Materialien, die Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, be-
fördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln 
befahren worden ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anwei-
sung zu reinigen und zu desinfizieren. 
 

C. Anzuordnende Maßnahmen für die Überwachungszone  
 
Für die Überwachungszone gelten die unter B. angeordneten Maßnahmen mit Ausnahme 
der unter Ziffer 2, 9.a, 9.d, 9.e, 9.f, 9.g und 9.h genannten. 

 
D. Untersagung der Teilausstallung 

 
In der gesamten Sperrzone (Schutzzone und Überwachungszone) ist die Teilausstallung 
untersagt. 
 

E. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahmen ordne ich an, soweit nicht bereits kraft Gesetzes 
die aufschiebende Wirkung aufgehoben ist. 

 
F. Inkrafttreten und Befristung 

 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zu 
ihrer Aufhebung. 
 

Begründung: 
 
zu A. bis C.: 
 
Die hochpathogene aviäre Influenza, umgangssprachlich auch Vogelgrippe oder Geflügelpest ge-
nannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im 
wilden Wasservogel hat. Diese Viren treten in zwei Varianten (gering oder hochpathogen) und 
verschiedenen Subtypen (H1-16 in Kombination mit N1-9) auf.  
 
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krank-
heitszeichen. Bei Hühnern und Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % der Tiere er-
kranken und sterben. Dies führt zu hohen Leiden und Schäden bei den betroffenen Tieren. Die 
wirtschaftlichen Verluste sind ebenfalls entsprechend hoch. Kranke Tiere scheiden den Erreger 
massenhaft mit dem Kot sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus Schnabel und Augen aus. Bei 
direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen oder Aufpicken von virushaltigem 
Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt werden, können virushaltig sein. 
 
Bei der hochpathogenen aviären Influenza handelt es sich insofern um eine hochansteckende 
und anzeigepflichtige Viruserkrankung bei Geflügel und anderen Vogelarten, die schnell epide-
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mische Ausmaße annimmt, hohe Tierverluste verursacht und deren Ausbruch immense wirt-
schaftliche Folgen für alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und verarbeitende Industrien haben 
kann. 
 
Für den Menschen besteht die Gefahr einer Ansteckung durch intensiven Kontakt mit infiziertem 
Geflügel. In Abhängigkeit vom jeweiligen Virusstamm können diese Infektionen auch beim Men-
schen schwere Krankheitsverläufe bewirken. Infektionsquelle sind kranke oder an Geflügelpest 
verendete Tiere sowie deren Ausscheidungen, insbesondere der Kot. Bei Ausbruch der Geflügel-
pest hat der Gesetzgeber daher unverzügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen festgelegt. 
 
Die Bekämpfung der hochpathogenen aviären Influenza ist im EU-Recht in der VO (EU) 2016/429 
und der VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine bekämpfungs-
pflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a Nr. iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) 
VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882. Somit 
gelten die vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.  
 
Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzulegen, so-
fern die nationalen Maßnahmen dem europäischem Recht genügen und zur Bekämpfung der Aus-
breitung der Seuche erforderlich und verhältnismäßig sind. Die nationale Geflügelpest-Verord-
nung gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderungen als das europäi-
sche Recht stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig 
sind. 
 
Bei Ausbruch der hochpathogenen aviären Influenza in einem Betrieb richtet die zuständige Be-
hörde gemäß Art. 60 Buchst. b, 64 Abs. 1 VO (EU) 2016/429, Art. 21 Abs. 1 VO (EU) 2020/687 um den 
betroffenen Betrieb eine Sperrzone ein, die eine Schutzzone um den Ausbruchsort mit einem ent-
sprechend Anhang V zur VO (EU) 2020/687 festgelegten Mindestradius von drei Kilometern sowie 
eine Überwachungszone um den Ausbruchsort mit einem entsprechend Anhang V zur VO (EU) 
2020/687 festgelegten Mindestradius von zehn Kilometern umfasst. 
 
Der aktuelle Ausbruch der hochpathogenen aviären Influenza wurde aufgrund klinischer Unter-
suchungen und amtlicher Probenahmen festgestellt. Die amtliche Bestätigung des Ausbruchs der 
hochpathogenen Geflügelpest erfolgt nach Art. 11 VO (EU) 2020/687.  
 
Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde eine 
Sperrzone ein, bestehend aus einer Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Ausbruchs-
betrieb und einer Überwachungszone von mindestens 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb. 
 
Die kleinere Schutzzone ist ein Teilgebiet der größeren Überwachungszone. Die Schutzzone ent-
hält teilweise weitergehende Maßnahmen als die Überwachungszone. Nach Aufhebung der 
Schutzzone nach frühestens 21 Tagen gelten die Maßnahmen der Überwachungszone weiter. Das 
ergibt sich aus Art. 60 Buchst. b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 21 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Anhang V 
und Anhang X der VO (EU) 2020/687.  
 
Die Überwachungszone kann frühestens 30 Tage nach Veröffentlichung dieser Allgemeinverfü-
gung bzw. nach Abnahme der erfolgten Grobreinigung des Ausbruchsbetriebs aufgehoben wer-
den. Dies ergibt sich aus Art. 60 Buchst. b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 39     Abs. 1 i. V. m. Anhang 
V und Anhang XI der VO (EU) 2020/687. Beide Zonen bleiben bestehen, bis die jeweilige Festset-
zung wieder aufgehoben wird. 
 
Bei der Festlegung der Sperrzone habe ich das Seuchenprofil, die geografische Lage der Sperr-
zone, die ökologischen Faktoren in der Sperrzone, die Witterungsverhältnisse, die Ergebnisse 
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durchgeführter epidemiologischer Untersuchungen, Strukturen des Handels und der örtlichen 
Geflügelhaltungen, das Vorhandensein von Schlachtstätten sowie natürliche Grenzen und Über-
wachungsmöglichkeiten überprüft. Bei der Festlegung der Schutzzone wurde zusätzlich das Vor-
handensein von Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 1 oder 2 nach Artikel 8 oder 9 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009* in die Entscheidung einbezogen. Schlussendlich wurde ent-
schieden, die Schutz- und Überwachungszone auf das Mindestmaß zu beschränken. 
 
Bei Ausbruch der hochpathogenen aviären Influenza als Seuche der Kategorie A hat die Veteri-
närbehörde entsprechend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich verschiedene Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen in der Sperrzone anzuordnen. Die Verbreitung der Geflügelpest 
auf andere Bestände erfolgt insbesondere durch den Handel mit diesen Tieren, deren Eiern oder 
sonstigen Produkten. Eine Verbreitung kann auch indirekt erfolgen, z. B. durch kontaminierte (ver-
unreinigte) Fahrzeuge, Personen, Geräte, Verpackungsmaterial, Kontakt zu Wildvögeln usw. Um 
einer Virusverschleppung aus infizierten Beständen vorzubeugen, darf das Betreuungspersonal 
den Stall nur nach Schuh- und Kleidungswechsel sowie gründlicher Reinigung und Desinfektion 
verlassen. Alle Materialien und Geräte, die im Stallbereich verwendet werden, müssen gründlich 
gereinigt und fachgerecht desinfiziert werden. 
 
Die Festlegung der Sperrzone ist geeignet und erforderlich, um das HPAI-Virus so schnell und 
wirksam wie möglich einzudämmen. Vor dem Hintergrund weitreichender negativer Auswirkun-
gen bei einer Verbreitung des Virus müssen einzelne Interessen hinter dem Wohl der Allgemein-
heit zurückstehen. Bei jeder einzelnen der getroffenen Seuchenbekämpfungsmaßnahme bin ich 
zu dem Ergebnis gekommen, dass die Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen und da-
mit verhältnismäßig ist, um die Geflügelpest zu bekämpfen.  
 
zu D.: 
 
Die Teilausstallung bzw. das sogenannte „Vorgreifen“ stellt eine verbreitete Praktik dar, um Ge-
flügelbestände im Laufe des Aufwachsens zu reduzieren, um den Tieren innerhalb der Ställe mehr 
Fläche einzuräumen. Notwendig ist ein solches dann, wenn in Mastställen aufgrund des Wachs-
tums der eingestallten Tiere die Grundfläche pro Tier zu vergrößern ist. 
 
Mit jedem Kontakt zu Geflügel innerhalb der Schutzzone bzw. der Überwachungszone steigt die 
Gefahr der Kontamination des Bestandes mit dem Virus der hochpathogenen aviären Influenza, 
für das jedes Geflügel hochempfänglich ist. Vor dem Hintergrund des aktuellen, potentiell hoch-
dynamischen Szenarios und der Tatsache, dass bereits während des vergangenen Geflügelpest-
geschehens im Landkreis Cloppenburg in mehreren Mastställen Ausbrüche der hochpathogenen 
aviären Influenza festgestellt und die befallenen Tiere in Konsequenz getötet und die bestehen-
den Restriktionszonen ausgeweitet werden mussten, was enorme wirtschaftliche Einschränkun-
gen zahlreicher weiterer Betriebe nach sich zog, ist es erforderlich und angemessen, den Zugang 
zu Mastbetrieben zu beschränken und eine Teilausstallung nicht weiter zuzulassen. Geflügelbe-
stände innerhalb der festgesetzten Restriktionszonen sind - nach vorheriger Genehmigung - in-
sofern ausschließlich vollständig zu leeren, um den Geflügelbestand zu minimieren. 
 
zu E.: 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der VwGO* kann die sofortige Vollziehung im besonderen öffentlichen 
Interesse angeordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbreitung der Geflü-
gelpest und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen sofort 
unterbunden werden muss.  
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Die Maßnahme dient dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der Weiterverbreitung der 
Seuche und der damit verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als persön-
liche Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs. 
 
zu F.: 
 
Die Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf Grundlage des § 41 Abs. 4 VwVfG*. Danach 
kann für eine Allgemeinverfügung - abweichend von der öffentlichen Bekanntgabe eines Verwal-
tungsaktes - ein Tag für die Bekanntgabe bestimmt werden, frühestens jedoch der auf die Be-
kanntmachung folgende Tag. Hiervon wird wie bestimmt Gebrauch gemacht, da die angeordneten 
tierseuchenrechtlichen Maßnahmen keinen Aufschub dulden. 
 
Die Bekanntmachung erfolgt entsprechend § 41 Abs. 4 S. 1, 2 VwVfG durch die ortsübliche Bekannt-
machung des verfügenden Teils. Bei der Bekanntgabe durch ortsübliche Bekanntmachung ist zu 
berücksichtigen, dass vorliegend der Adressatenkreis so groß ist, dass er - bezogen auf die akute 
Gefahrenlage infolge der Einschleppung einer hoch ansteckenden Tierseuche sowie des sich ak-
tuell weiterhin ausbreitenden epidemiologischen Geschehens - nach Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens vernünftigerweise nicht mehr in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden 
kann. Von einer Anhörung wurde daher auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg erhoben werden. 
 
Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Oldenburg die aufschiebende Wirkung gemäß § 80 Abs. 
5 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen. 
 
Hinweise 
 
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Amt für Veterinärwesen und Lebensmit-
telüberwachung unverzüglich zu melden. 
 
Die mit folgender tierseuchenrechtlicher Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen gelten 
unabhängig von dieser Allgemeinverfügung fort: 
 

Allgemeinverfügung Inhalt 
12/2025 CLP Aufstallungsanordnung 
4/2026 CLP Festlegung einer Anschluss-Überwachungszone, Ausbruch in 

Badbergen 
5/2026 CLP Festlegung einer Sperrzone, Ausbruch in Barßel 

 
Für bestimmte Maßnahmen können Ausnahmen genehmigt werden. Bitte informieren Sie sich 
bei Bedarf auf meiner Internetseite unter https://lkclp.de/gefluegelpest und verwenden Sie die 
dort hinterlegten Antragsformulare. 
 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG* handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig den 
Vorschriften der Geflügelpest-Verordnung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu 30.000,00 EUR geahndet werden. 
  
Cloppenburg, 25.02.2026 
 
Johann Wimberg 

https://lkclp.de/gefluegelpest
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Rechtsgrundlagen 

- Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“)  

- Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 hin-
sichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seu-
chen 

- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest - Geflügelpest-Verordnung (GeflPest-
SchV) 

- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)  
- Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (TierGesG) 
- Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen 

Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte)  

 
in der jeweils gültigen Fassung 
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Kartenanlage (8/2026 CLP) 
 

 
 
Eine Karte zu allen im Landkreis Cloppenburg aktuell geltenden Restriktionszonen finden Sie 
unter:  
 
https://lkclp.de/gefluegelpest 
 
Dort können Sie ermitteln, welche Standorte in einer Schutzzone oder einer Überwachungszone 
bzw. innerhalb eines Wiedereinstallungsverbotsgebiets liegen. 

https://www.lkclp.de/unser-landkre/tierhaltung--ernaehrung/aktuelle-veterinaerangelegenheiten/aktuelles-zur-gefluegelpest.php
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